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11. ANHANG 

11.1. Regelwerk 

11.1.1 Angewendetes Regelwerk 
Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Heimberg ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen gesetzlichen Grundlagen erstellt worden. 
 
Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) 
Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) 
Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG 170.511) 

Diese orientieren sich gemäss Art. 70 Absatz 1 GG am Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, laut Hand-
buch der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Die kantonalen Bestimmungen weichen in einzelnen Bereichen von den Empfehlungen des 
HRM2 ab. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung stellt eine Auflistung dieser Ausnahmen zur Verfügung unter www.be.ch/gemeinden > Rubrik 
Gemeindefinanzen > HRM2 > Praxishilfen. 

11.1.2 Bewertung Finanzvermögen 
Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie 
werden bei erstmaliger Bilanzierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrs-
wert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. 

Art des Finanzvermögens Bewertungsgrundsatz  Buchwert 2025 in CHF Buchwert 2024 in CHF 
Liegenschaften im Kanton Bern Amtlicher Wert * 1.4  1'864'100.00 2'688'100.00 
Grundstücke im Kanton Bern Amtlicher Wert * 1.4  3'135'300.00 2'914'700.00 
Grundstücke im Baurecht Aktueller Baurechtszins  12'553'200.00 13'184'800.00 
Nicht börsenkotierte Wertpapiere Kurswert  0.00 0.00 

Folgebewertung Finanzvermögen 
Gemäss Gemeindeverordnung (GV) Art. 81 haben Folgebewertungen zum Verkehrswert am Bilanzstichtag zu erfolgen, wobei eine systematische 
Neubewertung bei Liegenschaften alle fünf Jahre (mit Ausnahme von Baurechten) oder bei Änderung des amtlichen Werts erfolgt. Die letzte Neube-
wertung ist im Jahr 2021 aufgrund der amtlichen Neubewertung 2020 (AN20) erfolgt. Bei allen anderen Vermögenswerten erfolgt eine Folgebewertung 
jährlich. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen. 

http://www.be.ch/gemeinden
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Bilanzkonto Bezeichnung Buchwert 

01.01.2016

(Einführung HRM2)

Auf-/Abwertungen

in CHF

2016 - 2025

Buchwert 

31.12.2025

Bewertungsmethode

(Anhang 1 GV)

10700.01 Namenaktien BKW AG 91'200.00 312'960.00 404'160.00 Kurswert , Ziffer 8, 1. Priorität

10710 Verzinsliche Anlagen 1'000'000.00 -999'996.00 4.00 Nominalwert, Ziffer 9

10800.01 Grundstücke im FV 2'253'600.00 881'700.00 3'135'300.00 Amtlicher Wert * Faktor 1.4,

Ziffer 2, 2. Priorität

10801.01 Grundst. Im FV mit Baurecht belastet 12'962'600.00 -409'400.00 12'553'200.00 Kapitalisierung Baurechtszins

mit effektivem Zinssatz, Ziffer 6

10840.01 Gebäude im FV 3'278'400.00 -1'414'300.00 1'864'100.00 Amtlicher Wert * Faktor 1.4, Ziffer 1
 

 

− Die Namenaktien der BKW AG befinden sich in einem Bankdepot. Der Kurswert wird jährlich an denjenigen gemäss Depotauszug angepasst. 

− Die Verzinslichen Anlagen (festverzinsliche Wertpapiere) sind allesamt Festzinsdarlehen, welche zum Nominalwert erfasst waren. Im Jahr 2025 
wurden die Darlehen an die Genossenschaft Sportzentrum Heimberg gemäss Empfehlung der Revisionsstelle BDO AG (Managementletter vom 
13.05.2025, Seite 6) bis auf einen «pro memoria» Franken mit Entnahmen aus der Schwankungs- resp. Neubewertungsreserve ergebnisneutral im 
Wert berichtigt. 

− Die Grundstücke im Finanzvermögen (FV) sowie die mit Baurechten belasteten, werden jährlich beurteilt. Eine Auf- oder Abwertung wird jedoch nur 
buchhalterisch erfasst, wenn sich die Grundlagen (Amtlicher Wert resp. Baurechtszinssatz) ändern. Dies ist aufgrund der tieferen Baurechtszinse 
per 31.12.2025 erfolgt. 2024 wurde die Liegenschaft Dornhaldestrasse 40 nach dem Brand und dem Abbruch zu den Grundstücken im FV umge-
bucht. Aufgrund des bevorstehenden Verkaufs der Parzelle 285 erfolgte die Umbuchung zu den Grundstücken zum unveränderten Buchwert von 
CHF 669'600.00. Nach Rücksprache mit dem Revisionsorgan konnte anlässlich der Schlussrevision der Jahresrechnung 2024 festgehalten werden, 
dass der bilanzierte Wert der Liegenschaft, auch wenn nur noch der Landwert vorhanden ist, als genügend hoch eingestuft wird. 

− Die Gebäude im FV werden jährlich beurteilt obwohl dies nur alle 5 Jahre nötig wäre, eine Auf- oder Abwertung wird jedoch nur buchhalterisch 
erfasst, wenn sich die Grundlagen (Amtlicher Wert) ändern. Dies ist 2025 nicht erfolgt. Hingegen wurde die Liegenschaft Alpenstrasse 24 zum 
Buchwert ins Verwaltungsvermögen umgegliedert. Der Wert der Gebäude im FV hat entsprechend um CHF 824'000.00 abgenommen. 

11.1.3. Bewertung Verwaltungsvermögen 
Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen mehrjährigen öffentlichen Nutzen hervorbringen und ihr Wert 
verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nach der Nettomethode bilanziert und nach der definierten Nut-
zungsdauer linear abgeschrieben. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Die Bilanz-
werte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen. Die geltenden Anlagekategorien und Nutzungsdauern 
sind in Anhang 2 GV umschrieben. 
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11.1.4. Aktivierungsgrenzen 
Steuerhaushalt  CHF 50‘000.00 
Spezialfinanzierung Wasserversorgung CHF 50‘000.00 
Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung CHF 50‘000.00 
Spezialfinanzierung Abfallentsorgung CHF 50‘000.00 
Spezialfinanzierung Feuerwehr (zweiseitig) CHF 30‘000.00 

11.1.5 Bestehendes Verwaltungsvermögen 
Seit dem Übergang auf HRM2 im Jahr 2016, wird das seinerzeit bestandene Verwaltungsvermögen linear über 16 Jahre abgeschrieben (2016 bis und 
mit 2031). Davon ausgenommen sind die Positionen gemäss Ziffer 4.1.3 der Übergangsbestimmungen der GV. Gegenüber der Jahresrechnung 2015 
nach HRM1 hat der Bestand wegen Umbuchungen und Verkäufen um CHF 214'509.58 abgenommen und beträgt (vor Abschreibungen) noch CHF 
10'609'155.22. Der lineare Abschreibungsbetrag pro Jahr beträgt CHF 663'209.00 (siehe dazu auch den Anlagespiegel Sachanlagen Verwaltungsver-
mögen unter Ziffer 11.7.3). 

11.1.6 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Es bestehen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die Einfluss auf die Buchwerte der ausgewiesenen Aktiven oder Verbindlichkeiten 
haben oder an dieser Stelle offengelegt werden müssen. 

11.2. Grundlagen der Jahresrechnung 

 
Als Grundlage für die Jahresrechnung 2025 dienten das Budget 2025 und die Vorjahresrechnung 2024.  
 
Genehmigung/Prüfung: 
 
 Budget 2025 Jahresrechnung 2024 
Gemeinderat 14.10.2024 28.04.2025 
Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungsorgan - 13.05.2024 
Gemeindeversammlung 02.12.2024 23.06.2025 
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11.3. Eigenkapitalnachweis 

CHF  CHF CHF CHF

29 Eigenkapital 51'171  2'966  -3'153 29 Eigenkapital 50'984

290

Verpflichtungen (+)  bzw.

Vorschüsse (-) gegenüber

Spezialfinanzierungen

6'731  Einlagen in SF EK 377  Entnahmen aus SF EK 0 290

Verpflichtungen (+) bzw. 

Vorschüsse (-) gegenüber

Spezialfinanzierungen

7'108

29000 SF Feuerwehr zweiseitig 359 9010.05 10 9011.05 0 29000 SF Feuerwehr zweiseitig 369

29001 SF Wasserversorgung 5'139 9010.71 155 9011.71 0 29001 SF Wasserversorgung 5'294

29002 SF Abwasserentsorgung 506 9010.72 139 9011.72 0 29002 SF Abwasserentsorgung 645

29003 SF Abfall 727 9010.73 72 9011.73 0 29003 SF Abfall 800

2900x
SF Übertragung VV

nach Art. 85a GV
0 3898.xx 0 4898.xx 0 2900x

SF Übertragung VV

nach Art. 85a GV
0

292
Rücklagen der

Globalbudgetbereiche
0 3892

Einlagen in Rücklagen

Globalbudgetbereiche EK
0 4892

Entnahmen aus Rücklagen

der Globalbudgetbereiche
0 292

Rücklagen der

Globalbudgetbereiche
0

293 Vorfinanzierungen 19'752  
Einlagen in

Vorfinanzierungen EK
1'970  

Entnahmen aus

Vorfinanzierungen des EK
-825 293 Vorfinanzierungen 20'897

2930x Allgemeiner Haushalt 4'841 3893.xx 153 4893.94 -90 29300 Allgemeiner Haushalt 4'904

29301 Wasserversorgung Werterhalt 3'651 3510.xx 601 4510.71 -265 29301 Wasserversorgung Werterhalt 3'987

29302 Abwasserentsorgung Werterhalt 11'261 3510.xx 1'215 4510.72 -470 29302 Abwasserentsorgung Werterhalt 12'006

294 Reserven 1'829  Einlagen 394  Entnahmen 0 294 Reserven 2'223

29400 Zusätzliche Abschreibungen 1'829 3894.01 394 4894.01 0 29400 Zusätzliche Abschreibungen 2'223

296
Neubewertungsreserve

Finanzvermögen
11'983  Einlagen 225  Entnahmen -2'328 296

Neubewertungsreserve

Finanzvermögen
9'881

29600 Neubewertungsreserve FV 10'935 3896.01 4896.01 -1'054 29600 Neubewertungsreserve FV 9'881

29601 Schwankungsreserve 1'048 3896.01 225 4896.01 -1'273 29601 Schwankungsreserve -0 

298 Übriges Eigenkapital 0 3898
Einlagen

übriges Eigenkapital
0 4898

Entnahmen

übriges Eigenkapital
0 298 Übriges Eigenkapital 0

299
Bilanzüberschuss/

-Fehlbetrag
10'875 2990

Jahresergebnis

Überschuss  (+)
0 2990

Jahresergebnis

Defizit(-)
299

Bilanzüberschuss/

-Fehlbetrag
10'875

in Tausend CHF

Eigenkapital per 01.01.2025 Veränderungsnachweis Eigenkapital per 31.12.2025

Erhöhung (+) durch Reduktion (-) durch
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11.4. Rückstellungsspiegel 

 

205 Kurzfristige Rückstellungen 

Konto Bezeichnung 
Buchwert Veränderung Buchwert 

Kommentar 

01.01.2025 Bildung Verwendung Auflösung 31.12.2025 

  0.00    0.00 Keine 

 
 

208 Langfristige Rückstellungen 

Konto Bezeichnung 
Buchwert Veränderung Buchwert 

Kommentar 

01.01.2025 Bildung Verwendung Auflösung 31.12.2025 

20810.01 Rückstellungen für lang-
fristige Ansprüche des 
Personals 

170'100.00 12'000.00  -40'400.00 141'700.00 Basis ist BSIG 
1/170.511/1.1 Die Berech-
nung der Veränderungen 
erfolgt aufgrund von Ar-
beitszeiterfassungen und 
Ferienkontrollen. 
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11.5. Beteiligungsspiegel 
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11.6. Gewährleistungsspiegel 

 

Name, Sitz, Rechtsform Eigentümer, 
wesentliche 
Miteigentümer 

Angaben zu den gesi-
cherten Leistungen 
(Art, Betrag, Verfall, 
Zinsangaben usw.) 

Zahlungsströme 
im Berichtsjahr 

Spezifische zusätzliche Angaben 

     

Privatrechliche Unternehmen (nach OR/ZGB) 

Previs Vorsorge Stiftung Bern 

Vorsorgewerk «Service Public» 

Versicherte Nachschusspflicht bei 
Unterdeckung, Sanie-
rungsmassnahmen je 
nach Deckungsgrad 

Spar- und Risiko-
beiträge sowie 
Verwaltungskos-
ten 

Deckungsgrad per 31.12.2022: 101.5% 
Deckungsgrad per 31.12.2023: 103.4% 
Deckungsgrad per 31.12.2024: 107.7% 

     

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) 

     

     

Öffentlich-rechtliche Verträge 
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11.7. Anlagespiegel 

 
11.7.1 Anlagespiegel Finanzanlagen 
 
 

 
 
Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt nach Anhang 1 Gemeindeverordnung Kanton Bern (GV). 
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11.7.2 Anlagespiegel Sachanlagen Finanzvermögen 
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11.7.3 Anlagespiegel Sachanlagen Verwaltungsvermögen 
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11.7.4 Anlagespiegel übriges Verwaltungsvermögen 
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11.8. Kreditkontrolle 
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11.9. Nachkredite 

Budgetnachkredite durch die Legislative (Gemeindeversammlung) zu genehmigen: 
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11.10. Wiederbeschaffungswerte Wasser und Abwasser 
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